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Satzung „Hundefreunde Großharrie e.V.“ 

 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Hundefreunde Großharrie“; nach der beabsichtigten Eintragung in das 

Vereinsregister mit dem Zusatz „e.V.“. 

(2) Der Sitz des Vereins ist in Großharrie. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck 

(1) Zweck des Vereins ist, Mitglieder und deren Hunde auszubilden und leistungsmäßig zu steigern, den 

Freizeit- und Breitensport und die Jugendarbeit zu fördern. 

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Ausbildung von Hunden verwirklicht. Darüber hinaus 

fördert er die Bestrebungen des Tierschutzes.  

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i.S.d. §§ 51, 52 AO. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann grundsätzlich jede volljährige Person werden. Jugendliche bedürfen für die 

Mitgliedschaft der Zustimmung eines Erziehungsberechtigten.  

(2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Über ihn entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft tritt erst 

mit Zahlung der Aufnahmegebühr sowie des Jahresbeitrages in Kraft.  

Gegen eine ablehnende Entscheidung, die keiner Begründung bedarf, kann innerhalb eines Monats nach Zugang 

schriftlich Beschwerde eingelegt werden, über die die nächste ordentliche Mitgliederversammlung entscheidet. 

Die Beschwerdeentscheidung wird schriftlich zugestellt. 

Ein Anspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht. 

(3) Die Mitgliedschaft endet 

a) mit dem Tod, 

b) durch Austritt, 

c) durch Ausschluss aus dem Verein,  

d) durch Auflösung des Vereins.  

(4) Der Austritt muss dem Vorstand schriftlich erklärt werden. Er ist nur unter Einhaltung einer Frist von zwei 

Monaten (Zugang der Austrittserklärung bis spätestens am 1. November beim Vorstand) zum Ende eines 

Kalenderjahres möglich. 

(5) Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund aus dem Verein ausgeschlossen werden, insbesondere wenn: 

– ein Rückstand bei den Mitgliedsbeiträgen in Höhe von mindestens sechs Monatsbeiträgen besteht; 
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– dem Mitglied ein Verhalten zuzurechnen ist, das geeignet ist, den Vereinszweck zu gefährden und/oder das 

Ansehen des Vereins zu beeinträchtigen sowie im Falle des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, 

und dem Verein unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der Fortbestand der Mitgliedschaft nicht mehr 

zumutbar ist.  

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand nach Anhörung des Mitglieds, in der auf die mögliche 

Rechtsfolge hingewiesen werden muss. 

Das betroffene Mitglied hat das Recht, binnen zwei Wochen ab Zugang der schriftlichen Mitteilung des 

Ausschlusses die Mitgliederversammlung anzurufen. Der Anruf der Mitgliederversammlung muss schriftlich 

erfolgen. Er hat aufschiebende Wirkung. Die nächste Mitgliederversammlung entscheidet über den Ausschluss 

mit einfacher Mehrheit. 

Die Entscheidung der Mitgliederversammlung wird dem betroffenen Mitglied schriftlich mitgeteilt, es sei denn, 

das betroffene Mitglied ist anwesend. 

Der Ausschluss wird mit dem Zugang der schriftlichen Mitteilung des Vorstandsbeschlusses oder – bei 

Anwesenheit des Mitglieds – mit der Entscheidung der Mitgliederversammlung wirksam. 

(6) Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Anteil am Vereinsvermögen. 

§ 5 Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder sind verpflichtet,  

a) die Satzung und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten,  

b) die Beiträge pünktlich zu entrichten,  

c) das Vereinseigentum zu schonen und an der Erhaltung mitzuwirken,  

d) ihren Hund regelmäßig der Tollwutschutzimpfung sowie den üblichen Schutzimpfungen zu unterziehen, 

solange und soweit keine gesundheitlichen Gründe entgegenstehen,  

e) den Belangen des Tierschutzes nachzukommen,  

f) eine Hundehaftpflichtversicherung abzuschließen, wenn der Hund auf dem Übungsplatz geführt werden 

soll,  

g) die Platzordnung zu befolgen.  

 

§ 6 Datenschutz 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Daten wie z.B. Adresse, Alter, Bankverbindung auf. Diese 

Informationen werden im vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine 

Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

Sonstige Informationen zu den Mitgliedern werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, 

wenn dies zu Zwecken der Mitgliedschaft erforderlich ist (z.B. Speicherung von Telefon- und Faxnummern 

einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse 

hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 

§ 7 Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge in Geld, über deren Höhe und Fälligkeit die Mitgliederversammlung 

jeweils mit Wirkung für das folgende Geschäftsjahr entscheidet.  

(2) Bei dem Mitgliedsbeitrag handelt es sich um einen Jahresbeitrag, der bis zum 1. März des lfd. 

Geschäftsjahres mittels Bankeinzug zu entrichten ist.  

(3) Ein Vollmitglied zahlt 100% des betreffenden Mitgliedsbeitrags, Ehepartner sowie Schüler zahlen 50% des 

Mitgliedsbeitrags.  

(4) In Einzelfällen kann der Vorstand den Mitgliedsbeitrag stunden, ermäßigen oder erlassen.  



   

3 

 

§ 8 Organe 

(1) Organe des Vereins sind: 

1. die Mitgliederversammlung, 

2. der Vorstand. 

(2) Mitglieder eines Organs haften für ihre Tätigkeit in Erfüllung der Organpflichten gegenüber dem Verein nur 

für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Werden sie durch Dritte in Anspruch genommen, sind sie insoweit durch 

den Verein freizustellen, als sie nicht gegenüber dem Verein haften. 

(4) Die Mitglieder des Vorstandes haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen (§ 670 BGB).  

§ 9 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist für alle Aufgaben zuständig, soweit sie nicht dem Vorstand oder anderen 

Vereinsorganen obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten: 

a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das nächste Geschäftsjahr, 

b) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, des Rechnungsprüfungsberichtes, Entlastung des 

Vorstandes, 

c) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages, 

d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 

e) Änderung der Satzung, 

f) Auflösung des Vereins, 

g) Entscheidung über die Beschwerde gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrages, 

h) Entscheidung über die Beschwerde gegen den Ausschluss eines Mitglieds, 

i) Ernennung von Ehrenmitgliedern, 

j) Wahl der/des Rechnungsprüfer/s. 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn 

– der Vorstand die Einberufung aus dringenden wichtigen Gründen beschließt oder 

– 1/10 der Mitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe die Einberufung vom Vorstand verlangt. 

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen 

unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 

Die Einberufung und die Bekanntgabe des Termins erfolgt auf der offiziellen Terminübersicht der Homepage 

des Vereins oder per E-Mail. Eine virtuelle Sitzung ist möglich.  

Anträge für die Tagesordnung sind schriftlich oder per E-Mail bis spätestens eine Woche vor der 

Mitgliederversammlung an den Vorstand zu richten. Anträge auf der Mitgliedsversammlung werden nur 

zugelassen, wenn sie Bestandteil der Tagesordnung sind.  

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand oder in dessen Vertretung durch einen von ihm dazu 

berufenen Versammlungsleiter geleitet. 

Für die Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die Mitgliederversammlung einen Wahlleiter. 

Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt. 

(5) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Die Zulassung von Gästen bedarf der Mehrheitsentscheidung 

der Mitgliederversammlung. 

(6) Die Mitgliederversammlung ist ungeachtet der Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmübertragungen sind nicht zulässig. 

(7) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen 

werden nicht mitgezählt. 
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Für Satzungsänderungen ist eine 3/4-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

Für die Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen 

Stimmen erforderlich, die zugleich 2/3 der Stimmen aller Mitglieder ausmachen muss. 

Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Etwas anderes gilt dann, wenn mindestens 1/3 der 

stimmberechtigten Mitglieder ein anderes Stimmrechtsverfahren verlangt. 

(8) Wahlen erfolgen durch Handzeichen. 

Es ist der Kandidat gewählt, der mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. 

(9) Das Versammlungsprotokoll ist von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen. Es 

muss enthalten: 

– Ort und Zeit der Versammlung, 

– Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers, 

– Zahl der erschienenen Mitglieder, 

– Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit, 

– die Tagesordnung, 

– die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Zahl der Ja-Stimmen, Zahl der Nein-Stimmen, 

Enthaltungen, ungültigen Stimmen), die Art der Abstimmung, 

– Satzungs- und Zweckänderungsanträge, 

– den genauen Wortlaut gefasster Beschlüsse. 

§ 10 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden.  

(2) Der 1. Vorsitzende bildet den Vorstand i.S.v. § 26 BGB (Vertretungsvorstand). Der Verein wird gerichtlich 

und außergerichtlich von dem 1. Vorsitzenden vertreten. 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Bis zu einer 

Neuwahl bleibt der Vorstand im Amt.  

(4) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und ist für die Geschäftsführung zuständig, soweit sie nicht 

durch die Satzung oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende 

Aufgaben: 

a) die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 

b) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung, 

c) die Aufstellung des Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr, die Kassen- und Buchführung sowie die 

Erstellung des Jahresberichtes, 

d) Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern. 

(5) Der Vorstand ist in all seinen Sitzungen beschlussfähig. 

Die Beschlüsse sind in ein Protokollbuch einzutragen und zu unterschreiben. Die Eintragungen müssen 

enthalten: 

– Ort und Zeit der Sitzung, 

– die gefassten Beschlüsse. 

Die Unterlagen über die Beschlussfassung sind als Anlage in dem Protokollbuch zu verwahren. 

(6) Der Vorstand ist berechtigt, auf Verlangen Dritter, insbesondere des Registergerichts oder des Finanzamtes, 

Satzungsänderungen zu beschließen. Die Mitgliederversammlung hat jederzeit das Recht, solche Änderungen 

mit satzungsändernder Mehrheit außer Kraft zu setzen. 
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§ 11 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 9 geregelten 

Stimmenmehrheit beschlossen werden. 

(2) Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, ist der 1. Vorsitzende vertretungsberechtigter 

Liquidator. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen 

Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Vereins an den „Arche Wader – Zentrum für alte Haus- und Nutztierrassen e.V.“; der es ausschließlich und 

unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 

Flintbek, 14.08.2021 

 

1. Vorsitzende:  

Unterschriften der Gründungsmitglieder: 


